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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

II/A 1 Bürger vom 17.06.2019 
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zu 1: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

An einigen Stellen weist die Straße Alte Garten einen engen Querschnitt auf. Auf-
grund der geringen Verkehrsbelastung führt diese jedoch zu keinen gravierenden 
Problemen hinsichtlich dem Verkehrsfluss und der Verkehrssicherheit.  
Vom Ingenieurbüro ISAPLAN GmbH wurde in einem Gutachten die Berechnung zur 
Verkehrserzeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten dargelegt. Die gutachterli-
che Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die ermittelten Neuverkehre auf-
grund der vorhandenen geringen Grundbelastung aus verkehrlicher Sicht als verträg-
lich zu betrachten sind. Die Verkehrszunahme liegt im Bereich der täglichen „verkehr-
lichen Schwankung“, d. h. der Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. 
Es sind keine peripheren Maßnahmen notwendig.    
Auch weiterhin wird auf der Straße Alte Garten nur eine Geschwindigkeit von Tempo 
30 zulässig sein.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
zu 2: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Durch die Neuplanung wird sich keine Verschärfung der Parkraumsituation in der 
Umgebung des Plangebietes ergeben, da je Wohneinheit eine Garage sowie einer 
Vorstellfläche auf dem Grundstück festgesetzt sind. Hinzukommen 8 Parkplätze im 
öffentlichen Straßenraum. Ebenso umfasst das städtebauliche Konzept 3 Stellplätze 
im südlichen Abschnitt des Wohngebietes zuzüglich 3 Garagen im Bereich der Wen-
deanlage. Mit dieser hohen, überdurchschnittlichen Bereitstellung von Stellplätzen 
und Parkplätzen wird im Umfeld kein zusätzlicher Parkdruck durch die Neubebauung 
ausgelöst.  
Das verkehrswidrige Zuparken der Straßen Alte Garten und Entenpfuhl wird nicht 
durch die beabsichtigte Planung verschuldet.   
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
zu 3: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Ein Teilbereich der Vorgartenzone von ca. 96 m² des Grundstückes mit der Flur-
stücksbezeichnung Nr. 35, Flur 2, Gemarkung Bürrig, befindet sich nicht im Privatbe-
sitz der Grundstückseigentümer. Der Teilbereich der Vorgartenzone liegt auf der 
Straße Alte Garten, welche eine städtische Liegenschaft ist und somit dem Besitz der 
Stadt Leverkusen zuzuordnen ist. Ein Pachtvertrag oder etwaige vertragliche Rege-
lungen, welche die Nutzung der Straße Alte Garten als Vorgartenbereich regelt, sind 
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dem Fachbereich 20 - Abt. 204 - Liegenschaften nicht vorliegend. In den Straßenak-
ten des Fachbereichs 66 - Abt. 661 - Verwaltungsabteilung liegen ebenfalls keinerlei 
vertragliche Regelungen vor.   
Die Straße Alte Garten ist durch eine beidseitige Wohnbebauung geprägt. Die heute 
sehr beengten Straßenbreiten entsprechen nicht den Mindestanforderungen. Daher 
ist für die Ausbauplanung zur Herstellung einer qualifizierten Erschließung des Be-
bauungsplangebietes Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ die Beanspruchung der gesam-
ten räumlich festgesetzten Straßenraumbreite von 10 Metern im Einmündungsbe-
reich des Bebauungsplangebietes notwendig. Ein Rückbau des gesamten Vorgarten-
bereiches (Nutzung durch Eigentümer des Grundstückes mit der Flurstücksbezeich-
nung Nr. 35, Flur 2, Gemarkung Bürrig), welcher auf der städtischen Liegenschaft 
(Flustücksbezeichnung 741, Flur 2, Gemarkung Bürrig) liegt, hat durch die Eigentü-
mer des Grundstückes mit der Flurstücksbezeichnung Nr. 35, Flur 2, Gemarkung 
Bürrig zu erfolgen.     
Der Vorhabenträger hat die Planung und den Bau des räumlich festgesetzten Ein-
mündungsbereiches Alte Garten/Planstraße für die Herstellung eines Provisoriums in 
bituminöser Bauweise zu übernehmen.   
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.   
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange 

II/B 1 Nordwest Ölleitung GmbH vom 23.04.2019 

 

 

  



 
          Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“   Seite 9 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keinerlei Anregungen hervorgebracht. Versorgungslei-
tungen des Trägers sind nicht betroffen. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr/Referat I 3 vom 24.04.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Eine Höhe von 30,00 m über Grund wird durch die Planung nicht überschritten. Die 
geplanten Gebäude dürfen maximal zwei Vollgeschosse haben, was einer Gebäude-
höhe von ca. 8,00 m - 8,50 m über Grund entspricht. Die Richtfunktrassen werden 
durch die Planung nicht berührt. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3 Evonik Technology & Infrastructure GmbH vom 18.04.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Fernleitungen des 
Trägers sind nicht betroffen. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 4 Stadt Monheim am Rhein vom 26.04.2019 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Nachbarkommune werden keinerlei Einwände gegenüber der Planung 
hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 5 Ericsson GmbH vom 30.04.2019 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH wurde am Verfahren beteiligt. Die eingereichte Stellungnahme 
ist unter der Bezeichnung II/B 31 aufgeführt.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 6 Polizeipräsidium Köln vom 30.04.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Behörde werden keine Anregungen hervorgebracht. Das Beratungsan-
gebot des Polizeipräsidiums Köln in Bezug auf mögliche Maßnahmen zur städtebau-
lichen Kriminalprävention ist nicht unmittelbar Gegenstand der Bauleitplanung.  
Die Bauherren werden über das Beratungsangebot des Polizeipräsidiums Köln in 
Kenntnis gesetzt. Ebenso wird der Hinweis an die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
weitergeleitet.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 7 PLEDOC GmbH vom 06.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Versorgungsleitun-
gen des Trägers sind nicht betroffen. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  



 
          Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“   Seite 23 

II/B 8 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW vom 07.05.2019 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9 Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region West vom 
06.05.2019 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10 Amprion GmbH vom 07.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Von Seiten des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 11 GASCADE Gastransport GmbH vom 06.05.2019 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Belange des Trägers sind nicht betroffen. Es wurden seitens des Trägers keine 
Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 12 Kreisstelle der Landwirtschaftskammer NRW/Kreisstelle 
Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Mett-
mann vom 10.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers wurden keine Anregungen oder Bedenken hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13 E-Plus Gruppe vom 14.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die geplanten Gebäude dürfen maximal zwei Vollgeschosse haben, was einer Ge-
bäudehöhe von ca. 8,00 m - 8,50 m über Grund entspricht. Die Richtfunktrassen wer-
den durch die Planung nicht berührt. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 14 Stadt Bergisch Gladbach vom 15.05.2019 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Nachbarkommune werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 15 Unitymedia NRW GmbH vom 16.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers wurden keine Anregungen hervorgebracht. Versorgungsleitun-
gen des Trägers sind nicht betroffen. Die zuständige Fachabteilung der Unitymedia 
NRW GmbH hat innerhalb der Auslegungsfrist keine Stellungnahme eingereicht.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 16 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH vom 16.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen oder Bedenken hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 17 Thyssengas GmbH vom 02.05.2019 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Es sind keine Gas-
fernleitungen des Versorgungsträgers betroffen. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 18 Stadt Burscheid vom 06.05.2019 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Nachbarkommune werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 19 Fachbereich 30 Recht und Ordnung - Bezirksregierung Düs-
seldorf vom 17.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Laut der Bezirksregierung Düsseldorf ist eine Überprüfung des Plangebietes auf 
Kampfmittel nicht erforderlich. Der bestehende Hinweis im Bebauungsplan wird ge-
ändert und ergänzt.  
Stellungnahme der Verwaltung  
Der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf wird gefolgt.  
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II/B 20 Fachbereich 32 - Umwelt vom 03.06.2019  

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Behörde werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 21 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 21.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Telekom werden keine Anregungen hervorgebracht. Die hauptsächlich 
an den Investor, respektive Flächeneigentümer gerichteten Fragen, werden weiterge-
leitet und durch diesen direkt beantwortet. Für den Bebauungsplan ist die Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung der Telekom nicht relevant. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 22 Nahverkehr Rheinland GmbH vom 21.05.2019  

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Bedenken vorgebracht.  
Die Anregung, die außerhalb des Plangebietes liegenden geschotterten Wege in 
Fuß- und Radwege zur schnelleren Erreichbarkeit der Haltestellen umzuwandeln, 
wird an den zuständigen Fachbereich 66 weitergeleitet. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens ist ein Umbau der Wege nicht erforderlich und nicht regelbar.    
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 23 Westnetz GmbH vom 22.05.2019  

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. Es verlaufen keiner-
lei 110-kv-Hochspannungsleitungen der Westnetz GmbH durch das Plangebiet. Die 
Westnetz GmbH hat die Planunterlagen der Amprion GmbH mit der Bitte um Abgabe 
einer Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren Nr. 165/II „Bürrig - Alte Gar-
ten“ weitergeleitet. Die Stellungnahme der Amprion GmbH ist unter II/B 10 aufge-
führt.  
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 24 Landrat des Rheinisch Bergischer Kreises vom 24.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Behörde werden keinerlei Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 25 Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 
24.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Leitungsträgers werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 26 Geologischer Dienst - Landesbetrieb vom 27.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens fertigte das Büro MIDDENDORF-
GEOSERVICE GBR ein ingenieurgeologisches Gutachten an. Untersucht wurden 
hierbei die Bodenkenngrößen, die hydrologische Situation sowie die Gründungsmög-
lichkeiten des geplanten Neubaugebietes. Die umweltgeologische Bodenuntersu-
chung hat grundsätzlich keinerlei Hinweise auf Nutzungseinschränkungen durch 
mangelnden Baugrund ergeben. Um Kenntnisse des Bodenaufbaus zu erlangen, er-
folgten die Bohrungen rasterförmig auf der Fläche der geplanten Wohnbebauung. 
Eine Bewertung der Baugrundeigenschaften je Einzelvorhaben liegt in der Verant-
wortung des Grundstückseigentümers und ist z. B. auch abhängig von der Art der 
geplanten Gründung.  
Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde im Umweltbe-
richt die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung 
beurteilt und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich entwi-
ckelt. Die Planung führt zur Neuversiegelung von besonders schutzwürdigem Boden. 
Die Bodenversiegelung des weitgehend natürlichen bzw. naturnahen Bodens im 
Plangebiet durch Überbauung und Befestigung bleibt trotz Schutz- und Kompensati-
onsmaßnahmen nachhaltig. Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind 
daher im Umweltbericht beschrieben und als erheblich bewertet worden. Dennoch 
wird der Eingriff in Natur und Landschaft durch die im Bebauungsplan festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert. Die geplante Extensivierung und die 
Anpflanzung von 30 Obstbäumen auf der zurzeit intensiv bewirtschafteten Pferde-
weide (Ausgleichsmaßnahme A 3) tragen zur Verbesserung und zur Stabilisierung 
der Bodenverhältnisse bei.  
Der Hinweis zum Oberboden (Mutterboden) wird in den textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. Der Sicherung des Oberbodens (Mutterboden) wird somit Rechnung 
getragen.   
Stellungnahme der Verwaltung  
Die objektbezogene Betrachtung wird nicht gefolgt.  
Der Stellungnahme zum Umgang mit dem Oberboden (Mutterboden) wird gefolgt.  
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II/B 27 Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 27.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Trägers werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 28 Landesbetrieb Straßenbau NRW - Niederlassung Krefeld vom 
29.05.2019  

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Behörde werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Im Zuge der öffentlichen Auslegung wurden am Bebauungsplanverfahren der Land-
betrieb Straßenbau NRW - Niederlassung Krefeld, der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW - Niederlassung Gummersbach sowie die Niederlassung Köln des Landesbe-
triebs Straßenbau NRW beteiligt.  
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Die Regionalniederlassung (RNL) Rhein-Berg. liegt in der Zuständigkeit der Nieder-
lassung Gummersbach. Eine Beteiligung des Trägers ist erfolgt. Eine Stellungnahme 
der Niederlassung Gummersbach ist nicht eingegangen. Der Träger hat folglich kei-
nerlei Einwände gegenüber der Planung hervorgebracht.   
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 29 Stadt Köln - Stadtplanungsamt vom 24.05.2019  

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens der Stadt Köln werden keine Anregungen gegenüber der Planung hervorge-
bracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 30 Fachbereich 37 - Feuerwehr vom 12.05.2019   
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Hinweis wird im Bauantragsverfahren gemäß § 5 der BauO NRW gesondert 
nachgehalten. Die Erschließung der Grundstücke ist über die öffentliche Straßenver-
kehrsfläche gesichert. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 31 Deutsche Telekom Technik GmbH - Best Mobile (T-BM)/  
Netzausbau (T-NAB) vom 29.08.2019 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Leitungsträgers werden keine Anregungen hervorgebracht. 
Der Träger Ericsson Service GmbH wurde am Verfahren beteiligt. Die eingereichte 
Stellungnahme ist unter II/B 5 aufgeführt.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.     
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II/C Stellungnahmen der Fachbereiche und städtischen Betriebe  

II/C 1 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG vom 
03.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die hervorgebrachten Hinweise werden im Rahmen der Bauausführung beachtet.  
Der Bebauungsplan ermöglicht die Herstellung einer Planstraße als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung. Die Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL) 
wird im Rahmen der weiteren Erschließungs- und Ausführungsplanung frühzeitig be-
teiligt. Dem Fachbereich 66 Tiefbau/Verkehrs- und Straßenbauplanung, ÖPNV wird 
die Stellungnahme weitergeleitet.  
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 2 Fachbereich 36 - Bürger- und Straßenverkehr vom 09.05.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Der Fachbereich 36 - Bürger- und Straßenverkehr wird bei der Ausführungsplanung 
zum Straßenausbau beteiligt. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 3 Fachbereich 204 - Finanzen/Liegenschaften vom 25.04.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Es wurden keine Bedenken hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 4 Fachbereich 612 - Stadtplanung/Generelle Planung vom 
23.04.2019  

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Es wurden keine Bedenken hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 5 Fachbereich 660 - Tiefbau/Verkehrs- und Straßenbauplanung, 
ÖPNV vom 23.04.2019  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Seitens des Fachbereichs 66 werden keine Anregungen oder Bedenken gegenüber 
der Planung hervorgebracht. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 6 Fachbereich 67 - Stadtgrün vom 24.05.2019 
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zu 1: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Maßnahme M1 des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags sieht entlang der öst-
lichen Grenze des Plangebietes Zäune vor, welche mit Kletterpflanzen flächende-
ckend zu begrünen sind. Die an den Grundstücksgrenzen vorgesehenen Nebenanla-
gen unterbrechen eine durchgängige Eingrünung zwar, dafür verbleibt auf den 
Grundstücken mehr nutzbarer Freiraum. Ein Abrücken um 2 m würde aufgrund der 
Grundstücksgrößen nur zu Lasten von privaten Stellplätzen funktionieren, welchen 
jedoch eine große Bedeutung beigemessen wird. Trotz der phasenweisen Unterbre-
chung der Bepflanzung wird die Umsetzung der Maßnahme zur landschaftlichen Ein-
bindung und zum ökologischen Ausgleich Rechnung getragen.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.    
 

zu 2: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Mit der hohen, überdurchschnittlichen Anzahl an privaten Stellplätzen und öffentli-
chen Parkplätzen soll im Umfeld des Plangebietes kein zusätzlicher Parkdruck durch 
die Neubebauung ausgelöst werden. Ebenso reagiert der städtebauliche Entwurf mit 
der hohen Anzahl an Stellplätzen auf die steigende PKW Besitzquote pro Haushalt.  
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
 
zu 3: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Städtische Zielsetzung ist es Fassaden bei Neubauten mindestens mit 20 % der Fas-
sadenfläche zu begrünen. Hierdurch soll ein positiver Beitrag zur ökologischen und 
gestalterischen Aufwertung eines Plangebietes geleistet werden. Um dieser städti-
sche Zielsetzung zu erfüllen, sind die Fassaden der Hauptgebäude mindestens zu 
20 % mit geeigneten Pflanzen im Plangebiet auszustatten. Pro laufenden Meter ist 
eine Pflanze vorgesehen. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Dies ist über eine 
textliche Festsetzung gesichert. Eine Begrünung der Garagendächer ist nicht vorge-
sehen. Die Garagen liegen nördlich der Baukörper. Aufgrund dieser Lage sind die 
Garagendächer weitestgehend verschattet, wodurch von einem Abgang der Begrü-
nung auszugehen ist. Zudem würde eine Begründung der Garagendächer die Kosten 
für die Eigentümer unverhältnismäßig in die Höhe treiben. Die Klimaschutzbausteine 
der Stadt Leverkusen wurden im Entwurf dennoch umfänglich berücksichtigt.  
Stellungnahme der Verwaltung  
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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zu 4: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Eine Einzäunung der Ausgleichsflächen ist ausdrücklich nicht vorgesehen, um die 
Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleisten. Der Schutz vor Pferdebesatz ist 
durch den Pferdehalter durch Einzäunung der Pferdewiese sicherzustellen. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
 
zu 5: 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  

Die Ausgleichsfläche bleibt private Grünfläche und im Eigentum des Investors. Die 
Ausgleichsflächen werden dinglich gesichert. Die Umsetzung und langfristige Erhal-
tung der Maßnahmen durch den Investor ist damit gesichert. Eine öffentliche Zufahrt 
zur Maßnahmenfläche ist somit nicht erforderlich. 
Stellungnahme der Verwaltung  

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.   
 

 

 

 
 




